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Erhebung von Gebühren und Entschädigung für die Benützung von öffentlichem Grund


Reglement über die Erhebung von Gebühren und Entschädigungen für die Benützung von öffentlichem Grund 

vom 24. August 19981
Der Gemeinderat von Stans,

gestützt auf Art. 82 Ziff. 1 der Kantonsverfassung, Art. 87 Ziff. 1 des Gemeindegesetzes2 und Art. 130 Abs. 3 Ziff 2 des Kantonalen Baugesetzes3

beschliesst:

§ 1 Bewilligungsverfahren, Bewilligungsinstanz

1  Gesuche für die vorübergehende oder dauernde Benützung von öffentlichem Grund sind an den Gemeinderat einzureichen.

2  Bewilligungsinstanz ist der Gemeinderat. Der Gemeinderat kann die Kompetenz zur Bewilligung für eine kurzfristige Benützung von öffentlichem Grund an eine besondere Kommission oder an die Verwaltung delegieren.

§ 2 Gebühren

Die Bewilligungsgebühr beträgt Fr. 20.– bis Fr. 100.–.

§ 3 Entschädigung

1  Zusätzlich zur Bewilligungsgebühr hat der Gesuchsteller für die Benützung von öffentlichem Grund eine Entschädigung zu bezahlen, welche durch den Gemeinderat unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Vorteils des Sondergebrauchs, der Benützungsdauer und des Umfangs der Benützungsfläche festgelegt wird.

2  Die Entschädigungen betragen:

-
vorübergehende Benützung von öffentlichem Grund (bis ein Monat) Fr. 20.– bis Fr. 1'000.–

-
dauernde Benützung von öffentlichem Grund (länger als ein Monat) Fr. 50.– bis Fr. 2'000.– pro Jahr.

§ 4 Reduktion oder Verzicht auf die Erhebung von Gebühren und Entschädigungen

In begründeten Fällen (z.B. Anlässe von Vereinen und wohltätigen Institutionen, kulturelle und historische Veranstaltungen, politische Aktionen usw.) kann der Gemeinderat auf die Erhebung der Bewilligungsgebühr und der Entschädigung teilweise oder ganz verzichten, sofern der Anlass nicht kommerziellen Zwecken dient.

§ 5 Rechtsmittel

Zulässigkeit und Verfahren richten sich nach der kantonalen Gesetzgebung.

§ 6 Inkrafttreten

Das Reglement tritt nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist und mit der Genehmigung der Regierungsrates in Kraft.

Stans, 24. August 1998
Der Gemeinderat Stans:


Der Gemeindepräsident:


M. Achermann


Der Gemeindeschreiber:


H. Zeder
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